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Nr. 1) Anordnung vom 19. 7. 1963 über die Zu
lassung von freischaffenden Musikerzi.~~ 

hem (GBI. II Nr. 71/1963 S. 563) 

E vrmgel isches J( onsis! orium 
A 32 201 - 1/64 

Grcifswa ld, 
den 11. Juni 1%4 

Es wird hingewiesen auf di2 Anordnung vo1.n 19. 7. 
1963 über die Zulassung von freischaffenden Mu
sikerziehern (GBl. II Nr. 71/1%3 S. 563 ffl. Hier
nad1 muß jeder Bürger, der frei,schaffend gegen 
Entgelt Unterricht im Spiel von Musikinstrumenten, 
in Gesang und in nnusiktheorcüschen Fächern er
teilt oder erteilen will, iim Besitz einer s.ta.athchen, 
Zulassung sein, die heim Rat des Kr.eis·es, Abtei
lung Kul1ur, in dessen Bereich der Betreffende sei
ne Täügkeit ausühen will, zu beantragen ist. Nä
here Einzelheiten, insbesondere über Abschluß von 
Unterrichtsverträgen, Honor.a.r und Ungültiggwerden 
bisheriger örtlich erteilter Un~errichtsge:neh.migungen 
·sind aus dem o. a. Gesetzblatt zu entnehmen. 

Im Auftrage 

Dr. K .a yiS c r 

Nr. 2) Schutz der Staatsgrenze und Ordnung in 
den GrenzgEf;ieten 

Evcmgelisches Konsistorium 
c 12 001 - 6/64 

Greifswald, 
den 25. Mai 1964 
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6. 1962 über die Sicherung und den Schutz. des 
Küstengebiets der Deut.sehen Demokratischen Re
publik und Anordnung vom 10. 7. 1%2 ühcr Maß
nahmen zur Sicherung und zum Schutze des Küsten
gebiets der Deutschen Deimohatischen Republik sind 
außer Kraft getreten auf Grund der na.chst·ehend 
auszugsweise abgedruckten Bestinnmungen: 

l. A. 
Dr. K a y s er 

V erordmmg 
zum Schutze der Staatsgrenze 

der Deutschen De111okratisch211 Republik. 

Vom 19. März 1964 

-- GB!. IJ Nr. 34/1%4 S. 255 

Tm Interesse der Sicherung der Staatsgrenz,e der 
Deut.sehen Demokratischen Republik und zur Ver
einhcithchung der b1sher erlassenen gesetzlichen Be
sümmungcn wird ver.ordnet: 

§ 1 

(1) Entlang der Sta.at.sgrcnze der Deutschen Demo
kratischen Republik hesteht ein Grenzgebiet. 

(2) Die Schutz- und SicherheitiS•organe und anderen 
zuständigen staatlichen Org,ane der Dcutsd1·en De
n1okraiischen Republik haben alle Maßnahmen zu 
treffen, um die Staatsgrenze zu stchern, eine f.este 
Ordnung in den bestehenden Grenzgebieten uncL 
den Territorialgewässern zu gewährleisten und ei
nen reibungslosen grenzüher.s.chreitenden Ver kehr zu 
ermöglichen. 

§ 2 
(1) Der Verlauf und die Tiefe der ein,zelnen Grem:
gcbietc werden durch die zuständigen Minister fest
gelegt. 
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(2) Pür die Grenzgebiet.e können i111shesondere fest
gelegt werden: 

a) besondere Schutzstreifen, Sperr- oder Gr.:nz
zonen, 

.b) Zu- u111d Durchgangsstrnßen (Wege). 

.c) 1bes·ondere Registrier-, Einreise- und J\uf2nt
haltsbestimmungen, 

d) Sonder:besHmmungen für Polizeistunde, Yer
anst.altungen, Jagden, Sportschießen, Tauchen, 
Angeln, fischen und Baden. die Benutzung 
v·on Sporthooten, Film-, Foto- ,Fernsehaufnah-
1men, Feld-, Vermessungs-, Unterhaltungs- und 
Bau.arheiten. 

§ 3 
Die örtlichen Räte sind dafür verantwortlich, da,ß 
der Verlauf der Staatsgrenze, der Grernzgeihi•ete und 
eingerichteten Schutzstreifen sowie deren Zugangs
straß.en (Wege) entsprechend den Forrl~rungen der 
bewaffneten Organe sichtbar geken;;~cichnet wer
den 

§ 4 
(1) Die Staalsgrenze der Deutschen Demokr.ati.s·chen 
Republik darf nur mit gültigen Dokumenten ühcr 
die geöffneten Grenzübergangsstellen (Kontrollpas
sierpunkte) oder an anderen Stellen, dte in zwi
schenst.aatlkhen Vereinbfüung1en für heson:der.·2 Fäl
le festgelegt sind, passiiert werden. 

(2) Der Ministerrat der Deuts.chen Deimokratis·chen 
Republik cnts·cheidet darüber, wekhe Grenzüber
gangsstellen zu öffnen a.der zu schJi.eßen sind. 

(3) Der Minister für Nationale Verteidigung kann 
im Interesse der Sicherheit der Deutschen Demo
kratischen Hepublik und ihrer Bürger die z·eitweilige 
Schließung von Grenzübergangsstellen anordnen.. 

§ 5 

Die Bürger der Deuts·chen Demokratischen Republik 
sind verpfhchteL die Schutz-, die Sicherheits- und 
die anderen staatHchen Organe bei der Erfüllung 
ihrer Aufg.aben und bei der Durchsetzung der f Psi
gelegten Ordnungen für die Gr·enzgebi.etie zu ·unter
stützen und Personen, die si.ch unhere.chtigi im 
Grenzgebiet aufhalten oder gegen di·e Gr·enzordnun;g 
verstoßen, sofort den zuständigen Dienststellen der 
Grenztruppen der Naüonalen v.olks.arme·e o.der d.er 
Deutschen Volkspolizei zu melden. 

§ 6 
(1) Mit Gefängnis bis zu 2 Ja,hren, hedingter Ver
urteilung oder Geldstr.afe bis zu 2000 DM wird 
bestraft. soweit nkht nach anderen ges•e<tzlichen Be
stilmmungen eine höhere Stmf.e verwirkt ist. wer 
gegen die zur Dur·chführnng dieser Verordrnung er
l1assenen Anordnungen verstö.ßt, insbesondere wPr 

.a) die zur Skherung und Markierung der Staats
grenze und der GrenrzgelJi.ete errkhteten An
lagen und Zekhen beschädigt oder zerstört. 

b) die für das Grenzgebiet festgelegten hesonde
ren Registrier-, Eimeis,e- und Auf.enthalts.be
stimmungen nkht einhält oder unrichtige An-

g<etben zur Erlangung entsprechender Genehmi
gungen macht 

c) unherech1 igt über die Staatsgrenze Nachrichten 
oder Gegenstände austauscht oder andere Dien
ste leistet. 

dl innerhalb von Schutzstreifen unibefugt foto
grafiert. filmt. Vermessungs- un1d topografische 
Arbeiten ausführt oder Skizzen anfertigt. 

e) .im Grenzgebiet ge111ehmigungspflichtige Arbei
ten S·owic Bauarbeiten ohn1e Genehmigung a.us
führl. 

f) die Bestimmungen über den Aufentha.lt in den 
Gewässern der Deuts.chen DemokraUs.chen Re
publik und üher die Küstenfischerei v·erletzt 
sowie den Meldungen über das Aus- und Ein
Jaufen nichl nachkommt. 

g) der Regi.strierpflichl für Tauchgeräte und Was-
1serfahrzeugc nkht nachkommt, die Bestimmun
gen für die Benu lzung von Segel- und Sport
.booten und deren Statiionierung auf den fest
gelegten Liegepläiz•cn nicht einhält, 

h) Verhole für Jagden, Sporl13.chießen und Tau
·Chen sowie für die La.gerung und Aufbewah
rung von Jagd- und Sportwaffen, Munition, 
Sprengmitteln und giftigen Pflanzens.chutz- und 
Schä:dlingsbekämpfungsmilteln nicht einhält. 

(2) Der V ersuch isl straf.bar. 

(3) Auf Geldstrafe bis zu 150 DM kann erkann~ 
werden, 

a) in minder.schweren Fällen, ins.b.esündere w nn 
·eine nad1 Abis. 1 bes.chriehene Handlung fahr
lässig begangen wurde, 

hl w,enn die Bestimmungen üher die Anmeldt:
und Genehmigungspflicht für Veranstaltungen 
im Gr.enzgehiet verletzt werden. 

§ 7 

(1) Mit einer Ordnungsstrafe von 10 bis 500 DM 
kann bestra,ft werden, wer 

a) in cLer Grenzzone des Küstengehiet·es an Fe
riengäste ohne Genehmigung der zuständigen 
Organe Zimmer oder Schlafstellen überläßt. 

h) im Grenzgebiet ohne Genehmigung bzw. außer
halb der festgelegten Zeltplätze zeltet oder g·e
gen die für den Zeltplatz festgelegte Ordn:mg 
verstößt oder im Schutzstreifen in Kraftfahr
zeugen oder Wohnwagen übernachtet. 

d im Grenzgebiet ungenehmigte Bauvorhaben 1:us
führt. 

d) Fischerei-, Angel- und Badeverbote nicht rin
hält. 

(2) Zuständig für die Durdlführung des Ordn.ungs
strafverfahrens i,sl der für das jeweilige Fachgebiet 
zu.ständige Stellvertreter des Vorsitzenden des Rates 
des Kreises, in dessen Berei0eledie Ordn.ungs.wi<:lrig
keit begangen wurde. 

(3) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß 
Ahs. 1 Buchstaben a bis d sind die von den Räten 
der Städte, St.adtbezirke und Gemeinden hevollmäch-
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tigtien Milarbeiter befugt. gebührcnpföchtige Ver
warnungen in Höhe von 1 bis 10 DM zu ert,eiilen, 

(4) Der Erlaß des Ordnungsstrafüesd1ekles und die 
Dmchführnng des Ordnungs,strafverfahrens sowie 
die Erteilung von gebührenpflichtigen Verwarnun
gen richtet sich nach der Verordnung vom 5. No
vember 1963 zur Bekämpfung von Ordnungswidrig
keiten - Ordnungsstra.fverordnung - {GBI. II Seite 
773). 

§ 8 

Anordnungen zur Dur,chführung dieser Verordrnmg 
erlassen die zuständigen Minister. 

§ 9 

Berlin, den 19. März 1964 

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Anordnung 
über die Ordnung in den Grenzgebieten 

und den Territorialgewässern 
der Deutschen Demokratischen Republik. 

- Grenzordnung -

Vom 19. März 1964 

GBI. II Nr. 34/1964 S. 257 

Auf Grund des § 8 der Vero!'drnung vom 19. März 
1964 zum Schutze der St.aatiSgrenze der Deutschen 
Demokra1i<S•chen Republik {GBI. II S. 255) wird znm 
Schutz der Staatsgrenze, zur Dtwchsetzung eine;J! 
festen Ordnung in den Grenzgehiet1en und d:en Ter
Oritorialgewässern und zur Gewährleistung des 
grenzüherschreiternden Verkehrs angenrclniet: 

Ab1s,chn.itt I 

Grundsätzliche Bestimmungen 

§ 

Entlang der Staatsgrenze der Deuts,chen Demokra
tischen Republik bestehen Grenzgebiete. Innerhalb 
dieser Grenzgebiet·e werden Je nad1 den örtlichen 
Bedingungen und Erfordernissen Schutzstreifen und 
Sperr-(Grenzlzone11 eingerich'.et. 

§ 2 
Die Staatsgrenze der Deutsdtcn Dcmokrati,s.chen Re
publik clad nur über di.c zugela1ss,cnen Grenzi.iber
gangssteUen {Kontrollpassi.erpunkt.e) und mit den für 
den Grenzübertritt erforderlichen Dokumentien pas
siert werden. 

§ 3 

§ 4 
(1) Film-, Foto- und Fcrnl3·e:haufoahmen in den 
Sc'hutz,streifen dürfen nur mit Genehmigung der 

PressesteUe des Ministeriums für NationaJe Vertiei
cligung durchgeführt werden. Genehmi ';urngen sind 
mindestens 48 Stunden vorher Zlll bea .ragen. 

(2) Die Durch.führung von Vermessungs- und .topo
grnfi.s,chcn Arbeiten und ehe Anfertigung von Skiz
z·en im Schutzstreifen bedarf der Genehmigung des 
zuständigen Kommandeurs der Gr.enzbrigade. 

§ 5 

Der unberechtigte Austausch von Nachrichten oder 
Gegenständen über die Staatsgrenze oder ehe Auf
nahme von Verbindungen sind verholen. 

§ 6 und § 7 

§ 8 
Genehmigungen für bauliche V orha:ben in Schutz
stt'ei.fen erteilt der Rat des Bezirkes nach Zustim
mung dmch den zuständigen Kommandeur der Grenz
brigf!Jde. 

§ 9 

§ 10 

Das Zelten und die Ubenrnchtung in Kraftfahr
zeugen und Wohnwagen ist in Schutzstr.eifen ver
bot1en. 

§ 11 

Abs.chnitt II 

Bestimmungen über die Ordnung im Grenzgebiet 
zur westdeutschen Bundesrepublik 

§ 12 

faLtlang der Staatsgrenze der DDR zur westdeut
schen Bundesrepublik besteht das Gren:zgeMet aus 
dem Schutzstreifen (etwa 500 m) und der Sperrzoiw 
{etwa 5 km). 

§ 13 

(1) Bürger, die s!ändig im Grenzgebiet wohnen, 
müssen bei den ör!lich zuständigen Dienststellen 
der Deutschen Volkspolizei gemeldet siein und in 
ihrem Personalausweis einen entsprechenden Regi
striervermerl.z besitzen, der zum Aufenthalt im 
Schutzstreifen bzw. in der Sperrzone berechtigt. 

(2) Dk Hegistricrvcrmcrke sind ört>lich begr.enzt und 
zei.fJi.ch befristet. 

§ 14 

(1) Bürger, die außerhalb des Grenzgehiet,es wolrnc11J 
und .ihren ständigen Arbeitspfo!z im Grenzgebiet 
haben, süwie Bürger, die in der Sperrzone wohnen 
und deren ständiger Arbei!spfatz s'i.ch im Schutz
stPeifon befindet, erhalten vom zuständigen Volks
polizeikrcis.amt rn ihren Personalaus1weis zum Au.f
suchen des ArbeH,splatzes einen entspfeichenden Ge
nehmigungsvermerk. 
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(2) Die Genehmigungsvermerke sind örtlich begrenzt 
und zei<thch befristet. 

§ 15 
(1) Bürger, die ,außerhalb des Grenzgebietes wohnen 
und vorübergehend fülS beru.fhchen oder pernön
Hchen Gründen in das Grenzgebiet einreisen wol
len., müssen einen entsp1oechenden Passierschein be
sitzen. Das gilt auch für Bürger, die in der Sperr
zone wohnen und vorübergehend ,aus beruflichen 
oder pcrsönli.chen Gründen in den Schutzstreifen 
einreisen wollen. 

(2) P.assier,&cheine gemäß Abs. 1 sind vor der Ein
reise bei der für den Antragsteller zuständigen 
D.ien&tstelle der Deut.s.chen Volkspolizei zu bean
tragen und nach Abiauf der Geltungsdauer dies·er 
Dienststelle zurückzugeben. 

§ 1,6 

Bürger, die eine Genehmigung zur Einreise in das 
Grenzgebiet erhalten, haben die festgelegt1en Reis1e
wege und -ziele einzuhalteni. 

§ 17 

Bürger, die in das Grenzgebet einreisen, siind ver
pflichtet, sich bei ernem Aufenthalt 

,a) .im Schutzstreifen unverzüglkh, 
h) in der Sperrz.one innerhalb von 12 Stunden 

nach Einreise, soweit der Aufenthalt 12 Stun
den überst.eigt, 

bei der zuständigen Melde.stielle bzw. dem zustän
digen Abs,chnittsbevollmächtigten der Deutschen 
Volkspolizei anzumelden und v.or der Abreis1e ab
zumelden. 

§ 18 
(1) Innerhalb geschlossener Ortschaften im Schutz
.streifen ist der Aufenthalt von Personen im Freien 
nur v-on 5.00 Uhr (in den Sommermonia!,en vo·n 
Sonnellaufgang) bis 23.00 Uhr ges.tattet. 

('2) Außerhalb geschlossener Orts.chaften im Schutz
streifen ist der Aufenthalt von Persornen nur von 
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gestattet. 

§ 19 und § 20 

Abs,chnitt III 

Bestimmungen über die Ordnung im Grenzgebiet 
zu Westberlin 

§ 21 

Entlang der Staatsgrenze zwis,chen der Deutschen 
Demohatischen. Republik und W esfüerlin besteht 
das Grenzgebiet 

a) innerhalb des Bezirkes Potsdam aus einem 
Schutzstreifen. von ,etwa 500 m, 

b) innerhalb der Hauptstadt der Deutschen De
mohatischen Repuhlik, Berlin, .aus einem 
Schutzstreifen von .etwa 100 m Tiefe. 

§ 22 

(1) Bürger, die ständig im Gr.enzgebiet wohnen, 
müssen bei der örfüch zuständigen Dienststdle der 
Deutsd1en Volkspolizei gemeldet sein und in ihrem 
Per.s.onalausweis einen Registriervermerk besitzen. 

(2) Die Regislriervermcrk,e sind örthch begrenzt und 
zeitJi.ch befrist.et. 

§ 23 

(1) Bürger, die auf;erhalb des Grenzgebiet.es woh
nen und ihren ständigen Arbeitsplatz im Grenz
gebiet haben, erhalten .auf Antrag der Leitier der 
Betriebe, Einrichtungen und Schulen von den für 
den Arbeitsort zuständig,en Abteilungen Innere An
gelegenheiten der Räte der Kr.eise/Stadtbezirke ei
nen Genehmigungsvermerk in den einheifüchen. Aus
weis, der sie zum Betret·en des Betriebes innerhalb 
des Grenzgebi.ctes üher di,e fostgelegten Zugan3swege 
berechtigt. Das gleiche gilt für Schüler ab 14 Jah,
ren, die auß.erhalb des Grenzgehi,eties wohnen und 
innerhalb des Gr.cnzg.ehiete.s eine Schul,e besuchen. 

(2) Der Ausweis ver\i.ert seine Gültigkeit !1J::ich Ab
lauf der Gültigkeitsdauer des Genehmigungsvermerks 
und bei Lösung des ArbeHsr.echtsverhältnisses. bzw. 
bei Be.endigung des Schulbesuches. 

(3) Die Leiter der Betri.ehe, Einriichtungen. und Schu
len sind verpfhcht.eL unv.erzüglich ungültige Aus
weise einzuziehen und den zuständigen Aibt:eiLungen 
Innere Angelegenheiten der Räte der Kr>eisie/Stadt
ihezirke zu üb.ergeben. Di.e zuständigen Volkspoli
zei-Krei.sämt.er/Volkspolizei-Inispektionen. sind dmch 
die Abteilungen Innere Angelegenheiten von dier 
Lösung des Arbeitsrechtsverhältnisses (Schulhesu~ 
·ches) in Kenntnis zu setzen. 

§ 24 

(]) Bürger, die außerhalb des Grenzg1ebiete,s wohnen 
und m1.s herufhchen oder privaten Gründen vor
übergehend da.s Grenzgebiiet betr,eten wollen, müssen 
einen entsprechenden Passierschl!in besitzen. 

(2) Die P.assiesrscheine :sind schri·ftlich .zu :beanlrngen 
für das Betreten 

a) des Grenzgebietes innerhalb des Bezirkes Pots
dam bei der für den Wohnort zuständigen 
'Dienststelle der Deuts,chen Volkspolizei, 

h) des Grenzgebietes innerhalb der Hauptstadt der 
'Deut1s1chen. Demokraüs·chen Republik, Berlin, 
:bei der für den Abischnitt des Grenzgebietes 
zuständigen Dienst.stelle der Deuts,chen Volks
polizei. 

§ 25 

Bürger, die in das Grenzge:biet innerhalb des Be
zirkes Potsdam einreis.en, sind verpfl1chtet, sich ibei 
e.ine'm Aufenthalt von mehr als 12 Stunden hei der 
zuständigen Meldestelle bzw. dem AhsdmittsbevoU
rnächtigten der Deutschen Volkspolizei mwerzüglich 
nach der Einreise polizeiHch an- und vor der Ab
reise wieder abzumelden. 

§ 26 und § 27 
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Abschnitt IV 

Bestimmungen über die Ordnung in den Gewässern 
der Deutschen Demokratischen Republik 

und im Küstengebiet 

§ 28 his § 33 

§ 34 

Entl,an,g der Küste ·der IDeutsd1en Demokrntischen 
Republik besteht das Grenzgebiiet <til!S einem Schrntz
streifen und einer Grenzzone. 

§ 35 

Die Grenzzone erstreckt sich von der Westgmnz1e 
Dassow-See entlang der Küsite hJs Altwmp einr 
S·chließlich der Inseln Pocl. Rügen, Hiddensee, Use
dom und der Halhi.ns.e]n Darß und Wu,s.trow und 
umfaßt ein Ge.biet von 5 km Tiefe, giernchnet von 
der Küste ins Larndinnere. 

§ 36 

(1) Der Schutzstreifen er,slxeckt sich zwischen der 
W·estgrenz,e Dassow-See und Stieiniheck und ha.t efoe 
Ti.de von etwa 500 m, .gernchrne~ von der Küste 
ins Landinnere. 

(2) Tm Schutzstreifen gelten die gleichen Be.stim
mung·en wie 1sie für ·den .ständigen und vorübier
.gehenden Aufenthah ,im Schutzst1reifon ian deir Staats
grenze zur westdeutschen Bunidesrepub!Jk gemäß 
§~ 13 his 17 festgelegt sind. 

(3) Passierscheine sind v-or der Ein.reise heim Volks·
polizeikreisa:mt Gr.evesmühlen zu .he1antr.a.gen. 

§ 37 

(1) Eigentümer unicl Benutzer von iheha.uten und un
behauten Wochenend:gPundstücken in der Grenzzone, 
die nach § 4 der Meldeordnung der Deutschen De
mokraüschen Republik vom 6. September 1951 (GBl. 
S. 835) in einer Gemeinde dcT Deutschen Demokr.a·
tischen Repulhlik gemeldet sind und skh läng,er als 
2 Tage auf diesen Grundstücken V01rüiberg1ehend auf
halten. haben: skh innerhalb von 24 Stunden bei 
der zuständigen Meldeste11c der Deut1s.chen Volks
polizei an- und beim Verlassen wieder ahzumelden. 

(2) Oberste~gt der vorübergehende Auf(enthalt cliie 
Dauer von 2 Monaten, so haihen sie sich nach § 4 
der Meldeordnung anzumelden. 

§ 38 

(1) In der Grenzzone dürfen Zimmer o.dcr Schlaf.
rstellen an Feriengäste rnur üherlaisoSen werden, wenn 
cl1e Genehmigung des .zuständigen R.a.t1eis der Stadt 
-oder der Gemeinde vorliegt. 

(2) Dais Ein.richt.en von Bchclfannterkünften :für clie 
U ntier.br.ingung von Fer1engä.sten und .aindeDen Bcsu-
1chern ist untersagt. 

(3) Ausnahmen zur zeitweiligen Unterbringung von 
Wandergruppen der Freien Dcuts1chcn Jugend, der 
Jungen Pionier.e, von Sportvercinigung•cn und 1im
cleren gesells·cha:ftlichen Orga111ios.a!ioncn bedürfen der 

Genehmigung des zuständigen Rates der St.adt oder 
der Gemeinde. 

§ 39 

(1) In der Grenzzone i1st da,s Zelten nur auf den.1 
du11ch den H.at clcs Bezirkes Ro·StO'ck festgelegte~ 
Plätzen und nur den Bürg.cm geist.attet. ehe im Besitz 
einer gül!igen Zelterlaubnis (Zeltsd1ein) s,ind. 

(2) Die Zclt.erlaulmis wird dmch die Zeltplatzver
mittlung Ostseebezirk in Strnlisun.d erteilt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 g.elten entsP'!1echend für 
da.s Aufstellen von Wohn- und Campingw.agen. 

§ 40 

(1) Alle an der offenen Küste stationi.e1rten Fische
reifahrzeuge der Küstenfischerei urnd aHe Spor't
segelho.ote mit einer Segelfläche ah 8 1112 und Sport
motürboote .ab 3,5 PS Motnrenleistunig, di1e vom 
Seefahrt.samt zur F.ahrt außerhafü der inneren See
gewässer der Dcut1S1chen Demokratischen Republik 
zugeliassen wurden, sind auf Liegeplätzenr, die dmch 
den Rat des Bezirkes Ro.st101ck naich Zustimmunig 
chrnch den Kommandeur der Grenzbrigade Küste .im 
Küstengebiet bestimmt werden, zu konzentrieren. 
Das trifft arnch für Sporisegel- und Sportnnortorboote 
der glekhen Größenklasse zu, die in den Binnen
gcwäs.sern der Deut.sehen Demokr.aüschen Republik 
stiationiert sind und die zeitweilig zum Befahren 
der Gewässer der Deu1.sd1en Demokr-a1.ischen Re
publik benutzt werden sollen. Anträge hi-erzu sind 
mindestens 4 Wochen vorher bei der Bez,irkshehörde 
der Deutschen Volkspolizei Ros'tock zu steUen. 

(2) Innerhalh des Schutzstreifens naich § 36 sind 
keine Uegeplätzc cinzurkhten. 

(3) Alk im Abs. l au:fge:führl•en ·W a.s.serfahrzeuge 
und die in den inneren .Seegewässern .stati01rÜerten 
Fischereifahrzeuge der Küste111fis1cherei, Sportsegel
uncl Sporlmotorhoote, die vom S.eefahrtoSamt zur 
Fahrt auße.rhalb der i1nneren Seegewä:s.ser zugelassen 
wurden, sind dmch die für di.e Liegeplätze zustän
digen Volkspolizeiheisämter zu regi.stri1eren:. An 
diesen \.Y ass.erfahrzeugen sind deutlich skhtha.r die 
Registriernrnmmcr und die BeZ!ekhnung des Liege
platzes anzuhringen. 

(4) Alle fügner und Benutzer der im Abs. 3 auf
geführten W·&ss.er:fahrzeuge sfod v•erpf[i.chtet. den zu
ständigen Schutz- oder Sicherheits.organen das. Aus
und Einlaufen zu melden. Dais he.ahsirchtigle An
laufen anderer Liegeplätze inn Küstengebiet der Deut
schen Dc1mokra1ischen Rcpuhl1ik muß hei der Mel
dung vor dem Au.sl.aufon hekanntgegehen werden, 

§ 41 

§ 42 

(1) Mit Sportsegel- und Sportmotorho.ot.en niad1 § 40 
isl der Au:fcnlhalt nur innerhalb der Gewäss•er der 
Deut.sehen Demokratischen Republik von Sonnen
aufgang bis Sonnenuntergang gestattet. Bis. Sonnen
unlcrgang müssen dk Liq;cplfüz,e arngelaufen siein. 
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(2) Mit allen anderen Sportihooten ist der Aufent
halt nur in den in der Anl.a.ge aufgeführten irnneren 
Seegewässern der Deu11schen Demokratiischen Repu
blik gestiattet. 

(3) Mit sonstigen Schwimmkörpern 1st der Aufent
halt nkht weiter als 150 m von der Küste entfernt 
nur während der Badesaison und in den festgeleg
ten Abschnitten gestattet. 

§ 43 
Ausnahmegenehmigungen von den Best.immun.gen der 
§§ 41 und 42 Abs. 2 sind üher die Räte der Kü
stenkreise heim Hat des Bezirkes Rnsto1ck, Ausnah
megenehmigungen von der Besitimmung des § 42 
Abs. 1 sind bei der Bezirksbehörde der Deutschen 
Volkspolizei Rostock zu bea·ntra:gen. 

§ 44 
Der gesaimte Schiffs- und Bootsverkehr der „Wei
ßen Flotte" erfolgt na1ch Zustimmu::0 durch den 
Kommandeur der Gr,enzibrigade Küste .auf den fest
gelegt.en Routen und. Kursen. AUe Vergnügungs
und Gesellsd1'aftsf.ahrten sin.d nur auf V ertragsb.as~s 
mit der „ W·eiß.en Flottp" zulässig. 

Abs.c.hnitt V 

Bestimmungen über die Ordnung an der Staatsgrenze 
zur Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik 

und zur Volksrepublik Polen 

§ 45 
An der St.aatsgrenze zwischen der Deutsd1en De
mohatischen Republik und der Tschechoslowaki
schen Sozialistischen Repu:blik un.d der Deutschen 
Demokmtischen R.epublik und der Volksrep11blik 
Polen .bestehen i1m Gren:zJgebiel keine besonder.en 
Registrier-, Melde- und Einreisebcstrmmungen. 

§ 46 

{l) Die Ausübung der Fischerei und des Angelns in 
den Gr.enzgew ässern zur V olksrepu.blik Polen und 
zur Tschechoslow,akischen Soziahstis.chen Republik 
ist nur bis zur Grenzlinie und rnur imit Grenz
fischereischeinen bzw. Angeliherechtig;ung gest,attet. 

(2) Als Grenzlinie gdten: 

a) auf der Lausitzer Neiße die Mitte des Strom
lbett.es, 

b) .auf der Oder di·e Mitte des Fahrwass1ers, 

d in der Neuwarper Bucht die durch Tonnen 
:markierte Linie, 

d) .im Kleinen Haff die dm.eh Tonnen markierte 
Linie, 

e) .auf der Elbe, 1m Absdrnitt Schmilka-Hrensko, 
die Mitte des Fahrwassers. 

(3) Das Fischen in den Gr.enz,gewäss.ern his zur 
Grenzlinie ist nur gestattet. wenn dadurch keine Be
hinderung der Schiffahrt .entsteht. 

(4) Das Fischen vom Lande aus und mit Boot.en ist 
nur .in der Zeit von Sonnena1ufg.a:ng bis Sonnen
untergang gestattet. Das Angeln ist nur vom Lande 
aus in der gleichen Zeit gestaUet. 

§ 47 
(1) Der Grenzfis.chereis,chein wird vom zuständigen 
Rat des Bezirkes ausgestellt und kann mit Auflagen 
verhunden werden. 

(2) Die Angelherechtigung wird von den Kreisfoch
au.sschüssen des Deutschen An:glerverhandes ausge
stellt. 

§ 48 

(1) Die zur fLs.cherei hernutzten W a<Sserf.ahrzeuge 
.sind dm.eh den zuständigen Rat des Bezirkes zu 
registrieren. Sie ·erhalten nach der R·egistrie.rung ein 
Kennzekhen. 

(2) Der zuständige Kommandeur der Gr·enztruppen 
bestimmt die Anlegestellen der Fis.chereifahrzeuge. 

(3) An den festgelegten AnI.egesteUen sind die Was
serfahrzeuge so zu skhern, daß eine Benutzung 
durch unbefugte Personen ausges.chloss·en ist. 

§ 49 

Der Verkehr mit Sport1booten auf ·der Oder und der 
Lausitzer Neiße ist llll!r mit Genehmigung deis, zu
stärndigen Konnmarndeurs des Grenzaibs.chnities ge
stattet. 

A1b1schnitt VI 

Schlußbestimmungen 

§ 50 

Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kriaft. 

Berlin, den 19. März 1964 

Der Minister Der Minister des Innern 
für Nationale Verteidigung und Chef 

Hoff 1m an n der Deutschen Volkspolizei 
Arnneegenernl D i ·C' k e 1 

Generalleutnant 

Anlage 

zu § 42 Abs. 2 vorstehender Grenzordnung 

1. Wismarer Bucht bis Höhe Hohenwis.chendot·f 
Huk-Pocl-Oberfeuer 

2. Salzhaff 

3. untere und obere Warnow (Breitling) 

4. Saaler Bodden 

5. Bodstedter Bodden 

6. Barther Bodden 

7. Gr.abower Bodden 

8. S1rel.a1Sund 

9. Kupitzcr Bodden 

10. Prohner Wiek 

11. Udarser Wiek 

12. Sehaproder Bodden 
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13. Vitter Bodden 

14. Rassower Bodden 

15. Wieker Bodden 

16. Breetzer Bodden 

17. Breeger Bodden 

18. Großer und Kleiner Jasmunder Bodden 

19. Rügis.cher Bodden 

20. Greifswalder Bodden bis Höhe Peenemünde 
Hafen-Ruden-Thießow 

21. Achterwa.sser 

22. Krnmminer Wiek 

23. Peenestrom 

24. Kleines Ha.ff bis Höhe Newerow-Warsin. 

Nr. 3) Gebühren für Stromentnahme 

Evangelisches Konsistorium 
B 11 605 - 2/64, II 

Grnifswald, 
den 16. Juni 1964 

Da immer wieder bei uns nach den Bestimmungen 
über Grundpreis und Gebühren für Stromentnahme 
angefragt w.ird, verwe1sen wir auf unsere V erfü
gung vom 5. 9. 1962 - B 11 605 - 3/62 - CABI. 
Grfsw. 1962 S. 92), .in der wir auf das We.sent
liche hingewiesen h&ben. Es S·ei noch vermerkt, 
da1ß be1i Nachtstromabnahme (z. B. Speicheröfen), 
diie über eine besondere Schaltuhr gesteuert wird, 
der Stro:mver.brauch mit nur 0.04 DM je kWh be
rechnet wird. 

Im Auftrage 

Dr. K a y s er 

Nr. 4) Tilgung Altguthaben-Ablösungs-Anleihe 

Evangelisches Konsistorium 
B 20 404 - 1/64 

Greifswald, 
den 14. Mai. 1964 

Der Ministerrat der Deutschen Demokratischen R·e
publik hat die nachstehend .&bgedmckte 4. V·erord
nung über die Tilgung der Anteilrechte von Bür
gern der Deuts.chen Demokratis.chen Reprnblik an 
der Al!igutht~ben-Ablösungs-Anleihe vom 18. 12. 1963 
CGBI. DDR II S. 861) erlassen. Nach § 6 Ab& 2 
der Vero.rdnung treten die bisherigen V.ero1rdnu1ngen 
über die Tilgung dieser Anteilwchte auß.er Kraft: 

a) cli.e Verordnung vom 22. 9. 1958 CGBI. DDR I 
S. 688 - vgl. unser AmtsMatt S. 57), 

b) die 2. Verordnung vom 28. 9. 196 l CGBI. DDR 
II S. 473 - vgl. uns.er Amts:blratt S. 121) und 

c) di.e 3. Verordnung vom 20. 9. 1963 (GB!. DDR 
II S. 707). 

Wegen der Verwendung der Tilgungsbctri~g.e verwei
sen wir .auf unsere Verfügung vom 15. 1. 1959 
- B 20 404 - 1 /59 - (ABl. Grfsw. S. 7); entspre
chend is·t auch weiterhin zu verfahren. 

Woelke 

§ 1 

(1) Die weitere Tilgung der Ant·eilrechte an der Alt
guthaben-Ablösungs.s-Anleihe erfolgt nach folgenden 
Grundsätzen: 

a) In.haiher von Anteilrechten, deren Anspruch 
nach dem Stand vom 31. Dezember 1963 nach 
Abzug aller b:is zu diesem Zeitpunkt fälligen 
Tilgungsbeträge nicht mehr ,als 500,- DM be
trägt. erhalten das Restguthaihen ab 2. Januar 
1%4 ausgezahl>t. 

Die bisher gemäß § 1 Abs. 1 der ZweHen Ver
ordnung vom 28. September 1%1 über die 
Tilgung der Anteilrechte von Bürgern der Deut
s.chen Demokr.a.tis.chen Republik an der Alt
guthaben-AblöS1ungs-Anleihe (GBl. II S. 473) 
1bis 1966 in J,ahresrnlen vorgesehene Tilgung 
der Anleilrechtc bis 500,- DM erfolgt damit 
vorfristig im Jahre 1964. 

b) Inhaber von An.feilrechten, die das gesetzlich 
fes1geleg1.e Rentenalter err.ei.cht haihen und de
ren Anteilrechte nach dem Stand vom 31. De
zember 1963 nach Abzug aller bis z:u diesem 
Zeitpunkt fälligen Tilgungsheträge einen Be
stand vo111 mehr als 500, - DM .ausweisen, er
halten für das Jahr 1964 ab 2. Januar 1964 
einen Teilbetrag von 100,- DM ausgezahlt. 

c) Ab 1965 werden alle Anteilrechte - auch die 
juristis.cher Personen - u111ahhängig von der 
Höhe ihres Best1andes in mehreren Jahresraten 
w,ie folgt getilgt: 

1965 

1966 .......... 
1967 .......... 

1968 .......... 

1969 .......... 

1970 .......... 

1971 

175,- DM 

175,- DM 

175,- DM bzw. Res.tguthaben 
hiis 225,- DM 

JOO,- DM bzw. Res.tguth:;iben 
this 350,- DM 

500,- DM .bzw. Hes.tguthahen 
1his 550,- DM 

675,- DM bzw. Restguthaben 
h1is 725,- DM 

Inhoilber von An.teilrnchten, de
Ten Anspruch nach de/ITT Stand 
vom 31. Dezember 1970 na·ch 
Abzug aller biis zu diesCjm Zeit
punkt fälligen Tilgungsbeträge 
n1khl mehr als 3000,- DM be
lrägt. erhalten das Restgutha
rhen im J.ah1re 1971 ausgezahlt. 

1971 und 1972 lnhaiher von Anteilrechten, de
ren Anspruch nach dem Stand 
vom 31. Dezemher 1970 na.ch 
Abzug aller bi.s zu diesem Zeit
punkt fäUigen Tilgung.sheträge 
1mehr al.s 3000,- DM heträgt, 
erhalten das Restguthaben in 
de1n Jahren 1971 und 1972 in 
zwe:i gleichen Jahresraten. aus
gezahlt. 

Die Zahlungen erfolgen jeweils a1b 2. Januar eines 
jeden Jahres. 
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(2) Für die gemäß Abs. 1 zu tilgenden Anleihebe
träge endet die Verzinsung Jeweils am 31. Dezem
ber des der Tilgung vomrngegan1genen Jahres. 

§ 2 
(1) Ansprüche m1s Anteilrechten an der Altguthahen
Ablösungs-Anle:ihe von Inhabern. die ihren Wohn
sitz mit Süchtag vom 8. Mai 1945 außerhalb der 
Grenzen der Deuts·chen Demoknatiischen Republik 
hatten und noch haihen oder nach diesem Zeitpunkt 
das Geibiet der Deuts.chen Demoha1ischen R·epuhlik 
mit der erforderliichen Genehmigung verlass·en ha
hen, ruhen bis zu einer weiteren Regelung. 
(2) Ansprüche <:tus Anteilrechten an der Altgutlu
ben-A'blösun·gs-Anleihe von Inhabern, die das Ge
biet der De:uts.chen Demokriatischen Republik ohne 
die erforderl1che Genehmigung ver1ass.en haben, ru
hen bis zur Rückkehr dieser An.spruchshe·r,echtigten 
in die Deutsche Demoknatische Republik. 

§ 3 
{I) Die rnchtsgeschäftliche Veräuß.ernng von Anteil
rechten an der Altguthaben-Ablösungs-Anleihe ist 
ab 2. Januar 1965 zulässig. 
(2) Anteilrncht.e an der AlUguthaihen-Ablösungs-An
lei.he dürfen von st.a.afüchen Organen und c!.eren 
fürrrkhtungen, Betrte.ben der volkseigenen Wirtschaft 
und Kreditinstituten nkht erwo11ben werden. Aus
inahmen legt der Minister der Finanz.en fest. 

(3) Werden dmch Erwer,b eines 1\.nt.eilrechtes an 
der Alt1guthahen-Ablösungs-Anleihe mehr·ere Perso
nen Gläubi:ger, gelten diese .als Ges.a1mtgläubiger. 
Eine Aufteilu111g der Anteilrncbt·e .an der Altgu!llrn
iben-Ablösungs-Anleibc wird gegenüher der Sparkas
se nicht wirlrnmn. 

(4) Die e~brechtlichen Besli'lnmung.en sowie die Bc
st~mmum.gen üher die Zw.angsvollslrnckung werden 
dur.ch Abs. 3 nicht berührt. 

§ 4 
Die Auszahlung der gemäß § 1 zu tilgenden Be
träge erfolgt gegen Vorl.age des Sparkas.serubuclrns 
für Zinszahlungen und Tilgungen aus der Aligut
habcn-Ablösun.gs-Anleihe und des Personalausweises 
dn Deuts.chen Demokr.atischen Hepublik des 
Anspruchsberechügten. Die Anspruchsberechtigung 
ist auf Verl.a111gen der auszahlenden Sparkasse nach
zuweisen. Ausgegebene Tilgungsscheine sind zur 
Auszahlung mit vorzulegen. 

§ 5 
Dmchführungsbestimmungen erläßt der Minister der 
Finanzen. 

§ 6 
Diese Verordnung tritt am 2. Januar 1964 in. Kraft. 

C. Personalnachrichten 

Berufen: 
Pastorin Ingeborg G o t t s •C h .a l k d. Kirchenhehörde 
mit Wirkung vom 1. 5. 1964 in die Pfarrstelle Neh
ringen, Kif.chenkreis Loitz. 

D. Freie Stellen 

Die Pfarrstelle Sa.ßnitz II, Kirchenkreis Ber.gen/Hü
gen, ist zu besetzen. Eine Predigtsstätte. In Sa.ß
nitz sind zwei polytechnische Oberschulen; die er
weiterte Obersdrnle in Bergen k.ann durch tägliches 
Fahren errekht werden. 

Die Besetzung erfolgt dmch Gemeindewahl. Die 
Bewerbungen sind an den Gemeindekir.chenrat über 
das Evangelisd1e Konsistoriuim in Greifswald, Bahn
hofstr.aße 35/36, zu rkht1en. 

Die Pfarrst.elle Tribsees, Kir·chen,kreis Griilnmen, wird 
frei tmd ist wieder zu besetzen. 

Kirche ca 5500 Se-elen. Ba.hnst.ation an der 
Strecke V elgast - Tribsees. Omnibusv.erbindungen 
nach Greifswald, Grimmen, Demmin, Stralsund und 
Hosto·ck. 

Grundschule und Polytechnische Oberschule am Ort. 
Erweiterte O.hersdrnle in Grimmen, Fmn:zihurg und 
Stnalsrnnd. 

So~nniges Pfarrhaus mit Garten vorhanden. 

Die Besetzung erfolgt durch das Evangelische Kon
sistorium. in Greifsw.ald, Bahnhofstraße 35/36, an 
das Bewerbungen zu rkbtcn sind. 

E. Weitere Hinweise 

Nr. 5) Umgestaltung der Zeitschrift „Die Chri
stenlehre" 

Evm18elisches Konsistorium 
D 30 805 - 16/64 

Greifsw.ald, 
den 6. Juni 1964 

Wir machen darauf mifmerk.sam, daß die Zeitschrift 
„Die Christenlehre" neuerdings umgestaltet wo rc!:~n 
isl. Dr. Hafa sdueibt darüher folgendes·: 

Wir möchten vo.r allem dem Rechnung tragen, 
daß skh die kirchliche Unterweisung vielfach 
gewarnclell hat. Unsere Les·er stehen -heute oft 
vor Aufgaben, di·e bei ihrer Ausbilckmg nicht ~ 
ohne weiteres mit berücksichtigt werden konn-

1
·' 

ten. So muß skh zum Beispiel der K.atechet 
jüngerer Kinder annehmen, ohne jedo·ch di-e 
1bes<0nderen me!hodis.chen Gesetzmäßigkeiten des 
Umgangs mit kleineren Kindern gelernt zu ha-
,ben. Andere unserer Leser werden .auf eirnmal 
vor der Aufg.c1Jbc stehen, in ihrem Unt·erri.cht 
nkht nur eine Alters.gruppe, sondern s·ehr ge
•nüs·chte J.ahrgängc zu haben, während sie früher 
in ihrem Seminar nie geübt haben, wi·e man 
den Un!errkht in s.o einem Falle gestaltet. Im-
1mer wieder erfahren wir, daß Katechetern wie 
selbstverständlich vor die Aufgab.e gestellt wer-
·den, auch in freier Arbeit mit Jugendlichen 
skh zu beschäftigen, ohne daß sie dafür in 
genügender Wei.se zugerüstet wä11en. Allen die-
sen Fragen wollen wir nun in Zukunft stärker 
nachgehen. 

Vielleicht eDmutigt diese Umstellung viele dazu, skh 
mit dieser Zeits.chrift mehr .als bisher zu hefreun-
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den, da diese Umstellung vielen Wünschen entge
genkommt. Wir bitten, auch die Katecheten hier
von in Kenntnis zu setzen. 

Fa i ß 1 

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst 

Nr. 6) Predigtmeditation anläßlich des 150 jähr. 
Jubiläums der Ev. Hauptbibelgesellschaft 
zu Berlin 

Evangelisches Konsistorium 
A 30 602 - 3/64 II 

Greifswald, 
den 13. Juni 1964 

Am 2. August 1964 begeht die Evangelische Haupt
hibelgesellschllft zu Berlin ihr 150-j ähriges Jubiläum. 

W.ir bitten, im Gottesdienst des Juhiläumssonnta.g1s 
in hesonderer Weise, möglichst auch in der Predigt, 
der Arbeit der Ev.angelischen HauptbibelgesellschaJt 
zu gedenken. Im folgenden veröffentlichen wir 
eine Medit,ation über Apostelgeschichte 13, 42-52, 
die uns von der Haupt·biibelgesellschaft zur Ver
fügung gestellt worden ist. Da der in der IV. 
Reihe vorgesehene Predigttext sich nicht für dics•e 
Jubiläumspredigt eignet, empfehlen wir, den der 
Medi!.ation zugrundeliegieniden zu verwenden. 

Im Auftriage 

Fa.ißt 

Zur Predigt am ?.. August 1964 

1150 Jahre Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft 
zu Berlin! 

Am 2. 8. 1814 wurde in Berlin die „Preußische 
.E-I.m1pt-Bibelgesellschaft'' g•egründet. Es sollte Sache 
aller evangelisch:::n Gemeinden sein, cli.eses J ubi
läums zu gedenken, dll von der Aribe.it der inzwi
schen in Evan3elische Haupt-Bi:bdgesellsch.aft um
benannten Gesellschaft für alle Gemeinden und je
den einzelnen Christen wichtigste Impulse ausge
gangen sind. 

Der 10. Sonn!,a.g nach Trinit.atis (2. August 1964), 
auf den das 150-jähüge Jubiläum der Ev.angelischen 

·Haupi-fübdge.sellschaft fällt, ist von alt·ers her durch 
das Gedenken an cli.e Zerstörung Jerusalems (im 
Jahre 70) und an da,s Sch.icbal des Volkes Israel 
geprägt. Die alten Perikopen wie a1uch die mei,st,en 
'l~exte, die als Predigttexte für diesen Sonnta.g vor
ge&chcn sind, lnhcn so eindeutig dies•e Beziehung, 
daß ein Gedenken an die Ar.heil der fübd.gesdl
schafl en - hei Verwendung eines dies.er Texte -
nur mit logischen Gewaltsamkei!en möglich ist. 

Hingegen bietet sich der Text der Reihe VI der 
Precligttexte für den 2. August 1964 für eine J ubi
läu.mspredigt an, spricht er doch da.von, wie die 
Mi.ssionspredigt des Ptmlus von den Juden ZJU den 
Heiden hinüberwech.se.lt, wie also das Wort Gottes 
seinen Lauf in die Weile der Völkerwelt antritt. 
Es ist der Abschnitt Apostelgeschichte 13, 42-52, 
der die Edebnis.se des Apostels in Antiochien in 
.Pisiclien berichtet. Zugleich hietet dies.er Text ei-

nen überaus aktuellen Hinweis darauf. wie Mission 
und Ausbreitung des Go lteswortes :l!US1ammengehö
ren„ eine Erkenntnis, die gerade in der Vollver
sammlung des Okumenis•chen Rates in Neu-Delhi 
stark betont worden i,st. 

Zur Auslegung von Apg. 13, 42-52. 

UmniHclh:u vor unserm Ahschnil! wird von der 
Predi.gt herichtet, die Pa.ulus in der Synagoge zu 
Antiodüen gehalten hat. Man hatte ihn, der als 
Gast von auswärts (gemeinsam mit Barnahas) dort 
•&uffiel, zu einem Wort an die Gemeinde aufge
fordert. Die Predigt, die er c1amuf geha.lten hal, 
ist zw,ar sicherlich nicht g1ena.u mitgeschrieben wor
den, doch hat Lukas aus S·einer langjährigen Erfoih
uung bestimmt zutreffend d&s berichtet, was Pail!
lus in solchen Synagogenpredigten zu sagen pflegte 
(Ap.g. 13, 16-41). Er hat die Botsdrnft von dem 
gekommenen Heiland Jesus Chri·stus hineingest.ellt 
in die Heilsgeschichte der alttestamentlichen Got
tesgemeinde und chmit einerseits die \'\Tilligkeit der 
Hörenden zur Aufnahme der Botschaft gestärkt, an
dererseits die Kontinuität des göttlichen Handelns 
bezeugt: Er .ist der glekhe Gott, der in der vor
·chri.s!lichen Zeit die Menschen angeredet und der 
seinen Sohn Jesus Christus gesd1ickt hat. 

V, 42 und 43 zeigen, wie dm Inter.e;sse der Zuhö
rer an der neuartigen Botsd1,a.ft geweckt ist, wie 
die vollmächtige Predigt das Verla.ngen erzeugt mehr 
zu hören. Be.a0ch!lich ist in V. 43, daß außer den 
Volhn.i!gliedern der Synagogengemeinde auch Pro
selyten erwähnt werden; dieser weitere Kr.eis, der 
skh üher.all in den jüdiiSchen Diasporagcmeinden 
fand, bildete häufig den Kern der entstehenden 
ChristengerneimlC'n. Eine st.arke Hilfe muß es· für 
die Apostel gewesen sein, daß sie hei all diesen 
Geme.inclen, die aus der Synagoge hervorging·en, 
ohne weiteres vor.aussetzen k.onn!en, da.ß man die 
Heil.ige Schrift des Alten Test.arnent1s kannle, daß 
•man in der Bibel zuhaus.e w.ar. Es war also nicht 
c.~n vöJlig neue3 Beginnen, sondern es konnte .an
g,eknüpf t werden an die Heilsgeschichte, in welcher 
die Hörer sdhsl st.:mden. 

V. 44 zei.gt ein weil über den bisherigen Kreis hin
ausgehendes Interesse der Offentlichkei! an der 
Botschaft der Apostd. Man wird imnehimen dür
fen, daß es sich hier bereits nicht rmehr um einei 
Verkündigung in dem kleinen Synagogenrau1111, son
dern auf der Straße handel!. Es wird deutli.ch, 
daß die Botschaft des Ev.angdiums nicht nur einen 
kle.inen esoterischen Krei1s angeht, sondern daß es 
sid1 um eine Sache handelt, die für a 11 c Men
schen von ent.scheidender Becleulun,g i1st. 

Womuf die „Juden" (wer ist da.s? Die Vorsteher 
der Synci.goge?) eigent!i.ch „neidisch" sind, wirrd 
nid1t g,anz cleull.ich. An sich hätten sie si.ch über 
den ZuktUf s.o vieler Mernschen nur freuen können. 
Entweder haben sie sich inzwischen näher üher 
den vo•n iden Apost.eln verküncHgten J esu.s von Na
ziareth informiert und .erfahren, .daß .der Hohe Rat 
in Jerusalem ihn zum Tode verurteil! hatte, daß er 
also nicht ein legitimer Lehrer der Synagogenge
meinde sein konnte, oder •Si~ waren wirkhch auf 
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den großen Zulauf nei·dis.ch, den die Fremdlinge 
Barnabas .und Paulus aiuf einmal hatten, und schau
ten mit recht menschlrichen rund jämmerlichen Ge
danken auf diesen - veI1me.iniHch persönlichen -
Erfolg der Apostel. J.edenfaUs zeigt der Vers 45, 
daß .in dem AugenrbJ.i.ck, ,da .cHe Botschaft vom 
Christus vollmächtig verkündigt wird, EntiSd1Cidun
gen fallen. Man kann di.ese Bot•schaft n,i-oht kühl 
und gelassen wte irgendeinen Zeitungsiherkht .aus 
fernen Landen zur Kenntnis nehmen, man muß 
vielmehr Ja oder Nein dazu .s.agen, man muß. ent
weder leidenschaftlich lauschen, immer mehr hören 
wollen und schließlich sdhst ein Jünger des Hei
lands werden, oder man ,muß rsi.ch eobens00 leiden
schaftlich und erregt dagegen wenden. Das haben 
s1c offenbar in Aniiochi.en ,aJle ,gemerkt, daß hier 
1etw.as herkht.et wurde. das .dem Leben der Hörer 
·einen neuen Inhalt, eine neue Ausrkhi1ung zu ge
ben vermocht.e. 

V. 46 und 47 hezekhne1n 1innerha1Ib der Aposiel
gesdüchte einen wichtigen Wendepunkt: Hier geht 
zum ersten Mal Paulus in S•eiiner Verkündi1gung be
wußt aus der Enge ,der Judernmi1ssfo,n zur Weite der 
Heidenmiss1on üher. Hier i•st auch 0der Beziehun.gs
punkt zum Hauptinhalt des lü. Sonnta:gis nach Tri
nitatis gegehen: Israels Unglmilie führt d1azu, daß 
dte Bots.oha:ft nun in die W·eite .getragen wird, Is
r,aeJs Unglaube öffnet der weiten Völkerwelt di.e 
Tür zum Hör·e:n unicl Glauben! Mens,ohlich könnte 
man geradezu von einer Tragik sprechen, im Glau
hen werden wir hier von dem wu111deribi3.,ren Rat
s.chluß 'Gottes zu reden hahen. 

V. 48 und 49 zeigen, daß aus deq einzelnen Glau
henden eine Gemeinde wird. Glaube ist nid1t Pri
valsiache, sondern Gemeindesache. Wo das heilige 
GoHeswort "ges.agt wird, da sammelt steh ehe Schar 
der Glaubenden. Bea.chte in V. 48: Es ist eine 
Fr ·e u de, zum Heil zu ko:mme•n ! (Ha1ben wir dies 
Gefühl der Freude immer in unserem Gemeinde
lehen?) Im letzten Harb.s.atz des Verses ist ein 
präcle,siin.atianis.cher Gedanke enthalten. Die Pr.edi.gt 
an di·esem Taige dürft.e nicht der Ort sein, den 
wichtigen Gec13.nken der Prädestinaüon weiter aus
zuführ.en, nur sovi.el sollte ges1agt werden, daß es 
für den, der zum Glauben und zur Gemeinde 
kommt. keinem Zweifel unterliegt, daß Gottes F11eund
lichkeit und nicht eignes Verdien1st ihn dazu ge
führt hat. 

V. 50 und 51: Die hier genannte Verfolgung dürfte 
naah a.llem, was vorarnging. nicht ein Auflauf des 
Pöbels gewesen sein, wie er .an anc1er•en Orten v.or
gckommen ·ist. sondern hier haben die Einflußrei
ohen der SLacl(, zu denen die Syn1agoge ans.chein2nd 
gute Beziehungen hatte, eine Art Auswei.s1ung ver
fügt. Der Erfolg dieser Ausweisung i.gt .aber, wie 
V. 52 zeigt. n1cht ein Aufhören des Glaubens bei 
denen, die in An1iochien zum Glauben gekommen 
waren, und auch für die Apostel 'keine Unsicher
heit .auf Ihrem weiteren Wege. V1elrnehr müssen 
auch sD"lche Maßnahmen ·unverständiger Menschen 
nach Gotles Willen nur dazu helfen, da.ß das Wort 
weitergetragen und ausgebreitet wird. 

Zur Predigt 

Da vorgeschl.agen wird, die Arbeit der Btbelgesell
s.chaflen aus dem bes.anderen Anlasse des Jubiläums 
in ·der Predigt zu erwähnen, dürfte es sich empfeh
len, einige Hinweise .auf :diese Ariheit zu gehen, 
me1hr .ail1s main das .sornst 1bei einer Verwendung die
ses Textes vielleicht tun würde. 

Dazu folgende Bemerkungen: Wenn ·die Synagog·ein
·geme.i>n1de in Antiochien durch die Bot1s.chaft der 
Apo.stel 1a1ngeredet und zum Glauben gerufen w.er
den konnte, so hegt das m,it dar.an, da,ß sie aius der 
Bibel (damals allein aus dem Alten Testament) cJie 
Heils.geschic'hte gut ka•nnten. Wir sollten als Glie
der .der Gemeinde auch heute un:siere Ehre darein 
setzen, die Bibel wirklich .zu kennen. Als vor 150 
Jwhren die Bibelgesellschaften ihre Arheit begannen, 
•l,ag .iihnen vor allem daran, für einen billigen Preis. 
Bibeln herzu.stellen und zu verhr·eiten, daimil wirk
hch jeder .in ihren .Besitz kommen könnte. Heule 
hat 1sic'h die Zielss.estzung verschoben; es darf vor-
1ausgesetzt werden, daß in unseren Landen j·eder 
eine Bibel hesitzt. Aber die Bihe1gesiellsch.aften mü-
1hen s1ic'h .darum, ·d'ie Ber·eits.chaft zu stärken, in 
diesem Buche .auch zu lesen, und zw.ar nicht nur 
igelegenllich ·(dickgedruckte Stellen!), sondern zu
sa·mmenhängend, so daß ein Bewußtselin der ver
pflichtenden Geschich1·e entsteht. in die uns Gott 
hi.neingestell t 'hat. Neben den verschiecLenar1igen 
Ausgaben der Bibel (von der Altarbibel his :ziüm 
„Westentaschentestamenl") werden deswegen Biheln 
.i:n 'Auswahl, Bibeln mil Erklärunigen, mit Bildern, 
mit Landkarten, mit erläuternden Anhängen ange
·bote:n, d~e s;ich der Bi'belleser zunutze m::i.chen kann, 
um einen Cberbl:ick über da1s Gan•ze dieses Buches 
von der Off.enb.arung Gottes zu gewinnen. 

Nehen 1den Bibelstunden, die der Stärkung und V cr
tiefung 1des Gtauhenslehens dienen, werden c1cswe-
1gen ständig oder gelegentl.ich in vielen Ge.noeinden 
aouch Stunden gehahen, di·e das Ziel ha.hen, die 
Kenntnisse üher die Entstehung und den Zusaan
menlumg der bihJis.c'hen Büch.er zu vermitteln„ Zum 
Glauben gehört für den Christen eben auch durch
aus ein Wissen und nichl nur diie freundliche J\'Iei
:mmg. Dazu gehört darnn auch di,e fieste OrdnuJJg 
des Biheltesens daheim. die wir in einem ganz r'.ln-
1cleren Maß·e wi.edergewinnen sollten, als si·e heut•e 
illil Sehwange ist. Die tägliche Bibellese, dfö, christ
.liche Kalenderbla!t, dcis Andachtsbuch im Krei:s.e cler 
Familie! 

Wenn unser Bihelahschnil'i uns au.f den Beginn d·er 
Heiden111iission hinweis(, so ma1g dabei becL'.lchl wer
den, daß in den weiten Ge.bieten, die heute cliie 
Botschaft des Gl.aubens noch nkhl kennen, das ge„ 
schri ebene Wort überaius wichtiig i,st. Der Vorsit
zende des· vVelthuncles der Bib.el;ges·ellscha1ften, Erz
bischof Dr. CD!ggan, hat in Neu-Delhi auf der Voll
vcrsaimmlung des Okumeni:JSchen Rates einen viel 
beachteten Vortrag gehalten: „Die W.elt brnucht Bi
.bcln!" Die Teilnehmer der Versammlung hahen an 
jenem Abend erkannt, wie wichtiig in unserer Zeit 
die Ver.brei1ung der Bibel in den Sprachen der Völ
ker .i.st. Es ist cla:mil zu rechn.en, daß im Jahre 2000 
d1ie ,,y ehbevölkenmg auf sechs Milliardeni ang.e-
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wiachsen sein. wird; die Zunahme der Chris,t·enhei1 
hält damit in keiner Weise Schritt. Im Jahre 195,Q 
machten die Christen 33 Prozent der Weltbevölke
rung aus; im Jahre 1960 waren es n1Ur noch 31°/o. 
Wenn dieses Wachstumsverhältnis anhält, sind es 
:im Jahre 2000 nur noch 200;0 ! Das heißt. die 
·Christhche Bevölkerung wächst rnur um ein Drittel 
,so schnell wie die Bevölkerurng der Welt im Gan
zen. Ferner 'Lst daran zu denken, daß di·e Fähigkeit 
zum Lesen. durch die Bemühun.gen 1u1m das Schul
wesen in den Entwicklungsländern stark im Wach
.sen .ist. Die viel,en Mens.chen, die erst in d.besen 
Jahrzehnten lesen gel.ernt haben, br.auchen Lesestoff. 
Mancherlei Material, an dessen Y·erbreiturng der Ge
meimle Chris1i nichts ge.I.egen sein kann, steht zur 
Verfügung, vor allem eine Menge von Schundlitera
tur. Aber Bi.beln und Biheheile sin.d bei weitem 
nicht in ausreichender M·enge vorhanden, um über
all verhreilet zu werden! Die Biibdgesells.chaften 
der Welt sind mit aUen ihren Kräften bemüht. lüer 
zu ,helfen; aber si·e brauchen dPing.end di.e Hilfe und 
den eigenen. Einsatz der Kirchen. Wahrscheinlich 
ist .a,n vielen Ort.en noch gar nicht erkanint worden, 
wie unabdingbar nötig di.es.e Arb!~it der weltweiten. 
Bibelmission is1, genade in df.esem Zeitalter, da, die 
Christenhei1 sich neu bewußt wird, daß Mission 
nicht nur eine zusätzliche Tätigk:eit besonders in
teressierter christlicher Kreise ist so.ndern cbs vVe
sen der Kirche ausmacht. 

Daß auch bei den Gemeinden in der Heimat die 
Missionstätigkeit gegen.über der Umwelt untrennbar 
mit der Bibe1v.erbr·eiturng verbunden i.st, liegt auf 
der F-fand. Viele Gegnernchaft gegen die Gemeincle 
kommt einfach aus der Unwis.s.en.heit; zahln~iche 
Menl'Ychen hören von der Gottes,geschiehte und von 
der Bibel nur aus den verzerrten Darstellungen der 
Kirchengegner; zahlreiche Menschen wis.sen über die 
Bibel kaum mehr, ab da.ß da ein Schöpfm:i,3shericht 
drinnen stehen soll, der mit heutigen wis.sens.chaft
.Hchen. Erkennt.nis.sen nicht in Einkbng z1u bring2n 
sei. Es ist Sache der Gemeinde und jedes ein
zelnen Christen, diesen Unwissenden zurncht.zuhel
fen. Aber dazu gehört. da.ß man selihst Bescheid 
weiß, d:tß man sel.l:J.st s.einc~ Bibel kennt und rPgel
mäßig studiert. 

Vorschlag einer Disposition für die Predigt: 

Einleitung: Paulus und Barna.bas in Antiochien. Sie 
haben zu Menschen gesprochen, die die Schrift 
(Altes Testament) kennen und sich in die Heilsge
•schichte hineirngestellt wis1Sen.. Die Apostel haben 
Chris1us als Mitte und Ziel der Heilsgeschichte 
dargeste.llt. Di.e Hörer. Juden Llll'd Proselyten., möch
ten nun mehr hör.en. 

I. Da.s Wort führt zur Schek1u.llig der GeisleT. 

1. D 1a m .a 1 is konnte Goties Heilsigeschichte als 
in Syna.gogengemeinden bekan;nt vorausgesetzt 
werde.n. Dennoch erleben die Apostel Ab
lehnung gern,de hei denen, die von dem ab-
1schli eßenden Gotteswort (Christus) zuerst .an
geredet werden so.11 ten. 

2. Heute fehlt weithin die ausreichende Kennt
nis, selbst innerhalb christlicher Gemeinden, 

vollen.ds bei den Femstehenden. (Oft irrige 
Vorstellungen über den In.halt der Bibel.) 
Dennoch zei,gl sich meist ein dunkles Ahnen, 
daß man dem Wort gegenüher nicht neutral 
iblei,ben foann. Daher wundert euch nicht 
über mitunter hefüg.ein Widerspruch! 

3. Die Gemeinde muß s.ich u:nd 1anderen. zur 
Kenntnis der Bibel, zur Kenntnis der Heils
ges.chichte verhelfen. Die A11beit der Bibd
,gese.llschaflen, i·etzt 1510 Jahre .alt, hat das 
Ziel, zum Lesen. .der Schrift .a1n.zuleiten und 
damit das Hören :des ewigen Gottes1wortes 
zu erlekhtern. 

II. Drns Wort sammelt Gemei,nde. 

1. Schon nach der el1Sten Pr.edi.gt deis Paulus 
in Anti o chi e n zeigt ,sich bei vielen der 
Wuns.ch, mehr zu hören, während bei ande
ren der Wider.sprnch lebendig wird. J elzt 
'Wendung vom ungläuibigen Judentum zur 
Heidenmis.sion (46/47). Die ·weltweite Aus
J.ireit.ung des Wortes hegim1t. 

2. Damit ist die Trngik gegeihen, daß Israel 
dmch seinen Un.gl,auiben nach Gott.es Rat
.schluß gerade dazu helfen muß, daß die 
weile 'Welt der Heidenvölker zum Glauben 
finidet. (Hinwei1s auf den Skopus des lO. 
Sonntages nach Tri•n:itaüs.) 

3. Durch die Geschichte hin - a U •Ch h e u t e 
- .s1mnmelt s:.ch Gemeinde, wo das ewige 
Wort weiter ges1aigt wird. So nötig und mög
hch ma1nche Sonderveran1stalVulllgen der Kir
che sei1n 1nögen, letztlich wird die glaubende 
Schar nicht durch noch so geschickte Pro
p1~ganda, sorndern durch die sch.lichte Wei
tergabe des 'N or(.es zusaa1men:gehracht. Dem 
will die Arbeit der Bihdgesellsclwiten die
nen, indem Bibeln, Bihelteile, Bibeln mit Er
klärungen, Bibeln in S·Chöner Aufmachung 
u,sw. dargeboten werden. 

III. DaiS Wort muß durch dir Gemeinc'.2 weiterge
geben werd211. 

1. Da ,;n als in Antia.chien wird von der Freu
de über die Bot.sdHfl (V. 48) berichtet und 
damit selbstverständlich vom Weitersagen (V. 
49). Wer im Wort und damit in der Ge-
1meinde die Mitte seines Lehens fand, der 
'kimrn das J1':.cht egoistisch für sich behalten. 
A:her auch dri e eins.e tzelllde V erfo.lgung dient 
nur der weit.er·en Arns1breitung (50/51). So 
rnäch1'ig ist das Wort Gotties. Die Augsbur
iger Konfos.siün s1a,g1, der Heilige Geist werde 
clurd1 \Vorl und S:i1krau11ent "la.mqu,::tm per 
1iP.Js!rumenl,a1" (wie durd1 Instrrnmente) gege
hen. 

2. Di1e:s wiy.c] zur Frnge und zum Ansporn a n 
u n .s : Empfinden wir es auch als d i e große 
F11eude unseres Lebe.ms, in der Gemeinde und 
unter dem \Vort zuhaus·e zu .s1ein? Und tun 
wiir .alJ,es, um vielen davon ahzugehen? Oder 
woHen wir in der Gemein.de nur „fromm ge
nk.ßen"? Kir.ehe ist Mission., z.unächs! in 
der Einzelgemeinde. 
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3. Dann ahcr auch im W eltmaßstah. Kirche ist 
.Mis,sion. Das ist heute stark erkannt. In
tegration von Okumeniis.chem Rat und Inter
nationa1em Missionsr.at in Neu-Delhi! Dabei 
s.t1ark hervorgetr.eten die Erkenntni1s: Das1 ge
druckte Gotteswort in v1elen Spr.achen ist 
nöHg. Die Welt braucht Bibeln. Bevölke
rungsexplos.ion, sprung.h&ftes Zunehmen der 
Lesefähigkeit. Hinweis darauf. wie die Bi
belges.ell.s.chaften hier zu helfen und die 
Schw.ie.rigkei.ten aufzufarngen suchen. (Uber
.sietzungen, V.erbre.i!Jung von Bibelteilen in Mil
liornen von Exemplaren.) 

Schluß: Gott kann wohl aHes allein i!lln. Sein 
Wort wirkt mächtig. Aber er will unsere Hand
langerdienste. Eigenes Bibelles.en, Bihelstud~um (Kennt
niss•e, nicht nur guter Wille!), Haiusandacht. Selbst 
.hin1ein in den Wirkungsbereich des mächtigen Got
t•eswortes, und zugleich Freude weitertragen! 

gez. Pos~h 

Nr. 7) Mitteilungen des Oekumenisch - Miss. 
Amtes 

Die Christenheit 
im Gespräch mit den Weltreligionen 

Uher die Arbeit 
der Christlichen Studienzentren zur Erforschung 

der nkhtchristlichen Reli,ginnen 

Im letzten Jahrzehnt ist die Zahl der Buddhisten in 
Indien sprunghaft von 181 000 auf 3 250 000 ange
wad1s·esn. Das ist nur ein Symptom für die neue 
Aktivität und dk w.achs.ende Bedeutung der alten 
nkh!christlichen Religionen, die .s>ich .arnsdücken, das 
chr1stliche Abendl.and als Mis-sionsfeld anzusehen 
und zu Wdtrehgionen zu werden. Der Nationalis
mus der jungen St.aiaten •stärkt nnch ihr neues Selbst
hewußtsein. Die Kir·chen ha•ben skh seit Jahrzehn
ten (besonders seit der Wel!missiornskonfer.cnz von 
Tarnharnm 1938) bemüht, die theologis·C'hen Grund
lagen für ein neues Verhältnis zu ihnen zu erar
beiten. Der Buddhist. Hindu oder Moh&1mmedaner 
kann heule nkhl mehr bloßes M1s1sions„ohjek!" sein. 
Er ist zum Gesprä·chspartner im Bekenllltnis der 
Gl.auhenswirklichkeit geworden. 

Au;f dem Hintergrund dieser ,Situation entistanden 
neben dem bedeutenden Proj.ekt „Isl.am in Afrika" 
in den letzten Jahren eine ,ganze Anzahl duistlicher 
Zentren für das Studium 1Lmd die Erfornchiung der 
nkhtchristlichen Religionen. Sie sind iücht Einrich
tungen des Okumerri.&chen Rate1s 1der Kirchen, son
dern freie Körpers.chaften, die von venschiedenen 
KiI;chen getragen werden, aber oft in eng.e:m Kon
takt mit dem jeweiligen Nationalen .Chris.tenrat ste
hen. Es sind auch nicht 'große Institutionen, die 
e!w,a den bestehenden wis.sens-chaftlichen Forschungs
stätten der Hochschulen Konkurrenz ma1chen woll
ten. Eher könnte man s•ie .mit Ev.arngcilis.chen Aka· 
demien venglekhen. Oft steht kein festes· Gebäude 
zur Verfügung. Da.s Personal :hos.chränkt sich auf 
wenige qualifizierte teils hauptanntliche, teils nelhen
oder ·ehrenamtliche Kräfte. Auch der Arbeitsstil 
hal Akademiechar.akter; i:n erster Linie werden Kurse 
zur W eiterhildung einzelner Christen oder Begeg-

nungstagungen gehalten. Es geht urm einen Ort für 
„mifri.chlige Begegnungen und Gespräche zwischen 
Christen und Nkhtchristen in .einer Atrm.oisphäre 
gegen.seiliger Offenheit und Achtung", wie es in 
einer 'Dokument.ation von Vi.ctor E. W. Haywa~d. 
einem Londoner Mit.al'beiter des Okumeni&chen Ra
tes der Kir.eben heißt. Eines frei.lieh unters.cheidet 
die Studienzentren von Ev.angelis.chen Ak&demi·en: 
auch ·die wissenschaftliche Forschung und die Her
ausgabe einer entsprechenden Lüemtur gehören zu 
thren Aufgllihen. Die Zeitschriften werden weit
ge.hen d hea.cht.et und :müssen von der rehgionsiwis
sensd1a1fllichen Forschung beri.ickskhtigt werden. 
Einzelne Zentren ha:ben aiuch üher ihre He~m.atgwn.
zen lünaus Bedeutung erlangt. und das „ChristHche 
fostitnt für Religion und Gesellschaft" in Banga
lore (Indien) ist nicht erst s„eit Neu-Delhi durch 
den leider früh verstorbenen Leit.er Dr. P. D. De
wmandan in der ökumenis·chen W.elt bekannt ge
worden. 

Dies.es Institut ist zwar das bedeutendste, nkht aber 
das einzige seiner Art in Asien. Das „Christ.liehe 
Rüstzeit- und Studienzentrum" von Rajpur i.st in 
besonderer Weise mit den Kirchen Nordindi·en.s ver
bunden, da es der konkreten Ubenmittlung der For
sdmng:~ergebni.sse .an die Kir·c.hen dient. · - Das 
„Zentrum für die Studien des Buddhismus" in 
Rangun (Burma) will nkht nur den Buddhismus er
f.ors.chen, sondern hält au.eh bunmesische Spr.a.ch
kurse für ausländische Mit.arlbeitcr. Dabei werden 
noch seltene, aber intere.s.s1antc \!.ersuche untern,om
men, da:s Ev.angelium in Spr.aic.he und Gedankenfo·rm 
des Buddhismus cbrzubieten. Chrisfüche Arbeiter 
und Laien sollen .angeregl und ausgebildet werden, 
ihren Glauben sinnv.oll und verbirnfüch ihren bu.d
dh~sHschen Brüdern gegenüber zu bezeugen. - Der 
.chinesischen Religion und Kultur widmet sich ein 
Studienzentrum in Hongkong, d3!3 'besionder.s durch 
v'eröffenthchte Studien hervor,getreten i:st. S.eine Bi
bliothek umfaßt .s.chon •Ca. 2000 Bände. Bescheide
ner .s.ind die Zenüen von foffna und Colo1r,l1Jo aud: 
Ceylon. Zu den leitenden Männem von Jaffn.3 ge
hört D. T. Niles, wodur,ch dem Zentrum ein evan
:geHs.cher Charakte;- gegeben wird. Vier Auf&ahen
be!'ei.che werden hier genannt: Studium der Rdigio
nen (Hinduismus, Buddhismus, Is.1am), Studium von 
Kir.ehe und GeseUsd1aft. Studi:u:m der Prnbleme des 
Aufhaus ·der Nation und Bfüelstudien. Den Zen
tren von Cowombo und foffna kommt angesichts 
des sehr akUven ceylonesis·chen Buddhismus eine 
besondere Bedeutung zu. - Die j.ap.anischen Religio
nen schließlich sind For.schu111gsgegenst,an.d des Zen
trums in Kyoto. 

Während die Ar1beiten der Studienzentren in Asien 
schon erfolgreiche Arnsätze zeigen, ist es in Afrika 
und 'in der araibischen Welt n,och nicht so günstig 
um ,s1ie bestellt. Für den Vorderen Orient ist neiben 
dem „Henry-Martin-fostitui für Isl.amis,che Studien" 
und dem Studienprogriamm um Dr. Kenneth Crngg 
vor ·allem das „Zentrum 'für nordafrikanis.che Stu
dien" in Algier hervorzuheben. Ziele sind die Zu
rüstung von Mens.chen zum Dienst unter den Mos
lems sowie Studien und Forsdmn.gen zum Is!.am. 
Nicht zuletzt will das Institut ein Ort der Begeg-
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nung zwischen Christen und Moslems sein. Für 
Afriik.a ,südhch der Sahara bestehen Pläne für Iha
dan (La:ieniau.shildung und Konferenzzentru:m), für 
Nigefi.en (Pro:bleme der P.olygamie und der Land
be21irke) urud für Legon (Ghana). 

Sehr jung ist das bisher einzige du.istliche Studien
:r,cn!rum 'in Südamerika. In Mont1evideo widmet man 
s:.ch !besonders den Fr.agen der spanisch sprechen
cl2n, oft in noch sehr primitiv,en Verhältnissen le
.bcnclen Bevölkerung, des K,at.hol1izismus, des Marxis
mus und Säkul.adsmu.s. Zur Zeit wird an drei St:u
clienvorhaben gearbeitet: Glaube, Religion und Irre
ligion in Uruguay; die Struktur der miss1ona.rischen 
Gemeinde; Ideologie und Ges.chichte in revolutio
nären Zeüen. 

Obwohl die „Christi.an study .centr.e.s" Forschungs
zentralen sind, ist ihr1e evangelistis,che Aufg.aibc ein
deutig. Da•s Bekenntnie zrnn Evangelium und der 
Missionsauftrag sind die Grundl.ag.e der Arbeit. Frei-
1.ich hat es sich erst noch zu •erweieen., oib diese 
neuen fünrich!ung·en über die For:schungs.a1u{gahen 
.hinau1s .auch wirkhch Stätten der Begegnung, des 
Gesprächs, der echten Auseinandersetzung um die 
Wirklichkeit ·des GI.au.hens werden.. Dafür aber ist 
die ökumeni.s.che Gemeirns.chaft und Hilfe nötwen
di.g, .aber auch die Berei!s.cha.ft unserer Gemeinden, 
aU1f die oft kritischen Frngen der alten Religionen 
und jungen St.aaten zu höroen, ehe wir unsere Fr.a
gen an sie stellen können. 

Chr~stfried Berg.er 
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